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Bildung:

Gesundheit:

Freizeit:

HPV-Impfzuschuss von 30 € pro Impfung

100 € Zuschuss Mehrphasenführerschein-
ausbildung

Ermäßigte Saisonkarte im Waldbad Neutal

Mit dem Relaunch der Neutaler Jugendcard 
setzt die Gemeinde Neutal den Weg der innova-
ti ven Jugendförderung für die Jugendlichen im 
Ort fort.

Wir wollen mit dieser Initi ati ve das Wohnen im 
Dorf für die Jugendlichen weiterhin att rakti v ge-
stalten und wollen daher die junge Ortsbevölke-
rung bei der Ausbildung, der Gesundheit und der 
Freizeitgestaltung zusätzlich unterstützen. Denn 
wir sind überzeugt davon, dass jede Investi ti on 
in unsere Jugend eine Investi ti on in die Zukunft  
ist.

Wir hoff en, dass auch Du diese Vorteile für eine 
erfolgreiche Zukunft  nutzen kannst und die 
„Jugendcard“ ein starkes Argument für Dich und 
Neutal sein wird!

Herzlichst

 „Immer weiter für unsere Jugendlichen in Neutal“

Relaunch der Neutaler Jugendcard!

50 % Zuschuss Semesterti cket (zusätzlich 
zur Landesförderung)

 VORSPRUNG 
MIT DER NEUTALER 
JUGENDCARD

Die Jugendlichen, die die Neutaler 

Jugendcard besitzen, können 

folgende Leistungen in Anspruch 

nehmen:

Die Neutaler Jugendcard muss jährlich 
neu im Gemeindeamt mitt els eines 
Antrages beantragt werden.

Die Karte wird namentlich und mit 
laufender Nummer ausgestellt und ist 
nicht übertragbar.

Die Jugendlichen müssen ihren Haupt-
wohnsitz in Neutal gemeldet haben.

Die Jugendcard kann ab dem 14. 
Lebensjahr bis zum vollendeten 27. 
Lebensjahr be-antragt werden.

Die neue Jugendcard gilt ab 01. Jänner 
2020!

Voraussetzungen für das 
Semesterticket und die 
Studiengebühren-Beihilfe:

Vorlage des Tickets bzw. der Rechnung

Inskripti onsbestäti gung einer öster-
reichischen Universität, Hochschule oder 
Fachhochschule

Antrag gilt immer nur für ein Semester 
(Wintersemester 1. Oktober – 30. Jänner 
Sommersemester 1. März bis 30. Juni)

Förderung bis einschließlich jenem 
Semester, in dem der Antragsteller das 
27. Lebensjahr vollendet

RICHTLINIEN

50 € pro Semester Studiengebühren-
Beihilfe
100 € Bildungsabschluss 
(Lehrabschlussprüfung, Meisterprüfung, 
Reifeprüfung, Hochschulabschluss)
Schulbeiträge für das 9. Schuljahr

Erich Trummer 
Bürgermeister

Lisa Godovitsch
Jugendgemeinderäti n


